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4. 2025/0387/DK - C00A - Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittel

5. Gesetzesdekret über Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, und über Bestimmungen über
Sanktionen bei Verstößen gegen einschlägige EU-Rechtsvorschriften

6. Mit dem beigefügten Entwurf eines geänderten Gesetzesdekrets werden neue niedrigere Migrationsgrenzwerte für Blei
und Kadmium aus Keramikgegenständen, emaillierten Gegenständen und Glaswaren festgelegt und die geltenden
Anforderungen an die Konformitätserklärung für alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen,
klargestellt.

7.

8. Mit dem beigefügten Entwurf eines geänderten Gesetzesdekrets werden neue niedrigere Migrationsgrenzwerte für Blei
und Kadmium aus Keramikgegenständen, emaillierten Gegenständen und Glaswaren festgelegt und die geltenden
Anforderungen an die Konformitätserklärung für alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen,
klargestellt.

Die entsprechenden Bestimmungen sind im beigefügten Entwurf gelb gekennzeichnet.

In § 5 werden daher die formalen Anforderungen an die Konformitätserklärung festgelegt, denen Materialien, die mit
Lebensmitteln in Berührung kommen, beiliegen müssen, die in Dänemark auf einer früheren Stufe als auf der
Einzelhandelsstufe in Verkehr gebracht werden. Die Anforderungen an die Konformitätserklärung sind in Anhang 1
aufgeführt und gelten unbeschadet Einzelmaßnahmen, die von der Kommission gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind,
mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, erlassen werden. Die Anforderungen an die Konformitätserklärung wurden
unter Bezugnahme auf Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen,
festgelegt.

Nach dem bisherigen § 10 dürfen keramische und emaillierte Gegenstände und Glaswaren in Dänemark nur in Verkehr
gebracht werden, wenn sie die in Anhang 5 des Gesetzesdekrets festgelegten Migrationsgrenzwerte für Blei und
Kadmium einhalten.

Die Migrationsgrenzwerte für Blei und Kadmium in Keramikgegenständen entsprechen der Richtlinie 84/500/EWG des
Rates vom 15. Oktober 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Keramikgegenstände, die
dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Die geltenden Migrationsgrenzwerte für Blei und Kadmium in Glaswaren und emaillierten Gegenständen sind eine
nationale Einzelmaßnahme gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung
zu kommen.

Die Migrationsgrenzwerte für Blei und Kadmium aus Keramikgegenständen, emaillierten Gegenständen und Glaswaren in
Anhang 5 sind niedriger festgesetzt, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Dies geschieht unter Bezugnahme auf
Artikel 18 bzw. Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu
kommen.

Der Entwurf des Gesetzesdekrets wird voraussichtlich am 1. Januar 2026 in Kraft treten, wobei § 10, der die neuen
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Migrationsgrenzwerte enthält, voraussichtlich erst am 1. Juli 2026 in Kraft treten wird.

9. Die neuen niedrigeren Migrationsgrenzwerte für Blei und Kadmium aus Keramikgegenständen, emaillierten
Gegenständen und Glaswaren werden nach einer Risikobewertung durch das Lebensmittelinstitut der Dänischen
Technischen Universität (DTU) festgelegt. Das nationale Lebensmittelinstitut hat daher festgestellt, dass die derzeitigen
Migrationsgrenzwerte die Bevölkerung nicht ausreichend vor den gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Blei und
Kadmium schützen. Auf der Grundlage der neuen Bewertung durch das nationale Lebensmittelinstitut der Dänischen
Technischen Universität ist die dänische Regierung zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung von
Keramikgegenständen, emaillierten Gegenständen und Glaswaren mit den derzeitigen Migrationsgrenzwerten für Blei
und Kadmium eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt, weshalb neue niedrigere Migrationsgrenzwerte
festgelegt wurden. Die neuen Migrationsgrenzwerte werden daher zum Schutz der öffentlichen Gesundheit festgelegt.

10. Verweise auf Grundlagentexte:

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt:
Der Entwurf ist eine technische Vorschrift oder eine Konformitätsbewertung.

SPS-Aspekt: Nein
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